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1. Einleitung 

Der Information der Öffentlichkeit bei gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln kommt im 

Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ein hoher Stellenwert zu. Die Länder 

verfolgen das Ziel, durch ein einheitliches Verständnis der gesetzlichen Grundlagen alle 

Beteiligten (Behörden und Wirtschaft) in die Lage zu versetzen, eine schnellstmögliche 

Information der Verbraucherinnen und Verbraucher bei gesundheitsgefährdenden Le-

bensmitteln sicherzustellen. Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Unterstützung 

bei der Entscheidungsfindung, sind aber nicht als verbindliche Vorgaben zu verstehen. 

Maßgeblich bleibt die Einzelfallbeurteilung insbesondere unter Beachtung des Grundsat-

zes der Verhältnismäßigkeit. 

2. Auslegung des Art. 19 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 

a. Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer 

Art. 19 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 ist insbesondere eine Vorschrift der Gefahrenabwehr. 

Folgerichtig nimmt sie sämtliche Lebensmittelunternehmer in die Pflicht, die das Lebens-

mittel eingeführt, erzeugt, verarbeitet, hergestellt oder vertrieben haben. Jede zuständige 

Behörde entscheidet über die erforderlichen Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich 

in eigener Verantwortung. Hierbei können die Behörden im Hinblick auf die Auswahl zwi-

schen verschiedenen möglichen Lebensmittelunternehmern, die als Adressaten von Maß-

nahmen in Frage kommen, auf die Grundsätze der Störerauswahl zurückgreifen. Dem-

nach werden vorrangig diejenigen Lebensmittelunternehmer in die Pflicht genommen, die 

die Gefahrenlage am schnellsten und wirksamsten beseitigen können. Soweit dafür meh-

rere Lebensmittelunternehmer in Frage kommen, kann eine Auswahl nach unterschiedli-

chen Kriterien erfolgen; maßgeblich für eine Auswahl können beispielsweise sein, wer die 

zeitlich letzte Ursache für die Gefahr gesetzt hat, wer die Gefahr verschuldet hat, das Maß 

der Verursachung, die bestehenden zivilrechtlichen Beziehungen zwischen den Störern 

und die finanzielle Leistungsfähigkeit des zur Gefahrenbeseitigung verpflichteten Störers. 

Ein Lebensmittelunternehmer wird nicht dadurch aus der Verantwortung für die Einhaltung 

der für seine Stufe geltenden Vorschriften entlassen, dass das Lebensmittel bereits eine 

weitere Produktions-, Verarbeitungs- und/oder Vertriebsstufe erreicht hat. So endet bei-

spielsweise die Verantwortung des Herstellers eines Lebensmittels nicht dadurch, dass 

das betreffende Lebensmittel inzwischen durch einen anderen Lebensmittelunternehmer 

in Verkehr gebracht wurde. 

 

Für den häufig auftretenden Fall, dass die Ursache der Gefahr beim Hersteller liegt (z.B. 

mikrobiologische Verunreinigung des Lebensmittels), ergeben sich daraus folgende typi-

sche Fallgruppen:  

aa) Abgabe eines verpackten Lebensmittels an den Endverbraucher 

aaa) Hersteller in Deutschland 

In der Regel hat der Hersteller für eine effektive und genaue Information der Öffentlichkeit 

zu sorgen, daneben kommen auch Verarbeiter oder Inverkehrbringer in Betracht (bei-

spielsweise bei Eigenmarken, wenn der Hersteller auf der Verpackung nicht erkennbar 

ist).  
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bbb) Hersteller in einem anderen Mitgliedstaat 

Sofern absehbar ist, dass der in einem anderen Mitgliedstaat sitzende Hersteller nicht von 

sich aus für eine effektive und genaue Information der Öffentlichkeit in Deutschland sorgt, 

hat in der Regel der Erstinverkehrbringer in Deutschland für eine effektive und genaue 

Information der Öffentlichkeit zu sorgen, daneben kommen auch Verarbeiter oder weitere 

Inverkehrbringer in Betracht.  

bb) Abgabe eines unverpackten Lebensmittels an den Endverbraucher 

aaa) Hersteller in Deutschland 

In der Regel hat der Hersteller für eine effektive und genaue Information der Öffentlichkeit 

zu sorgen, daneben kommen auch Verarbeiter oder Inverkehrbringer in Betracht (bei-

spielsweise wenn die Nennung der Vertriebswege und die konkrete Form der Abgabe für 

eine effektive und genaue Verbraucherinformation von Relevanz ist).  

bbb) Hersteller in einem anderen Mitgliedstaat 

Sofern absehbar ist, dass der in einem anderen Mitgliedstaat sitzende Hersteller nicht von 

sich aus für eine effektive und genaue Information der Öffentlichkeit in Deutschland sorgt, 

hat in der Regel der Erstinverkehrbringer in Deutschland für eine effektive und genaue 

Information der Öffentlichkeit zu sorgen, daneben kommen auch Verarbeiter oder Inver-

kehrbringer in Betracht (beispielsweise wenn die Nennung der Vertriebswege und die kon-

krete Form der Abgabe für eine effektive und genaue Verbraucherinformation von Rele-

vanz ist).  

b. Lebensmittel, das den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit nicht ent-

spricht 

Ein Lebensmittel, das den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit im Sinne des Art. 

19 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 nicht entspricht, liegt unter anderem dann vor, wenn es 

nach Art. 14 Abs. 2a VO (EG) Nr. 178/2002 unter Berücksichtigung der Absätze 3 und 4 

als nicht sicher bewertet und die Chargenvermutung des Art. 14 Abs. 6 VO (EG) Nr. 

178/2002 nicht widerlegt wurde.  

 

Beispielhaft soll auf zwei Fallkonstellationen näher eingegangen werden:  

aa)  Fremdkörperfälle 

Wird der Fremdkörper im Rahmen einer amtlichen Untersuchung an einem ungeöff-

neten, verpackten Lebensmittel festgestellt, gilt zunächst die widerlegliche Chargen-

vermutung des Art. 14 Abs. 6 VO (EG) Nr. 178/2002. Dem Lebensmittelunternehmer 

obliegt die Darlegungslast für die Widerlegung im konkreten Fall. Da die Eintrags-

quelle bei Fremdkörpern regelmäßig Gegenstand von Maßnahmen zur Ursachener-

mittlung des Lebensmittelunternehmers ist, soll die zuständige Behörde ihm unver-

züglich eine unter Berücksichtigung der Gefahrenlage möglichst kurze Frist vorge-

ben, innerhalb derer er die Chargenvermutung widerlegen kann. Gründe für eine 

Widerlegung der Chargenvermutung können beispielsweise sein (Aufzählung nicht 

abschließend, Gesamtbetrachtung notwendig):  

o Wenn nach eingehender Prüfung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-

sen werden kann, dass der Eintrag im Betriebsablauf erfolgt ist oder bereits in 
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der Rohware vorhanden war und nicht entdeckt wurde (muss vom Lebensmit-

telunternehmer belegt werden). 

o Wenn die Beschaffenheit des Fremdkörpers darauf schließen lässt, dass es 

sich um einen Einzelfall handelt (z.B. vollständig erhaltener Fremdkörper). 

Wenn die Vermutung innerhalb der Frist seitens des Lebensmittelunternehmers 

nicht widerlegt werden kann, gilt die gesamte Charge als Lebensmittel, das den An-

forderungen an die Lebensmittelsicherheit im Sinne des Art. 19 Abs. 1 VO (EG) Nr. 

178/2002 nicht entspricht. 

Wird der Fremdkörper durch eine Verbraucherbeschwerde bekannt, gilt folgendes: 

Der Lebensmittelunternehmer ergreift Maßnahmen zur Ursachenermittlung (z.B. Er-

mittlungen im Betrieb, Analyse des Fremdkörpers, Ermittlung weiterer Verbraucher-

beschwerden), um zu klären, ob er ein nicht sicheres Lebensmittel in den Verkehr 

gebracht hat. Wenn davon auszugehen ist, dass das von ihm in den Verkehr ge-

brachte Lebensmittel nicht sicher war, und der Lebensmittelunternehmer kann die 

Chargenvermutung nicht widerlegen, gilt die gesamte Charge als Lebensmittel, das 

den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit im Sinne des Art. 19 Abs. 1 VO 

(EG) Nr. 178/2002 nicht entspricht. 

bb)  Erkennbarkeit der Gesundheitsschädlichkeit für Verbraucher 

Auf die Erkennbarkeit der Gesundheitsschädlichkeit für die Verbraucher kommt es 

regelmäßig nicht an. Eine Information der Öffentlichkeit ist nur dann nicht erforder-

lich, wenn die Gesundheitsschädlichkeit offensichtlich erkennbar ist und eine Gefahr 

für die Verbraucher sicher ausgeschlossen werden kann.  

c. „Wenn das Produkt den Verbraucher bereits erreicht haben könnte“ 

• Eine Informationspflicht des Lebensmittelunternehmers besteht, wenn er nicht zuver-

lässig ausschließen kann, dass das Produkt den Verbraucher (unabhängig vom Auf-

enthaltsort) erreicht hat. Der Lebensmittelunternehmer trägt hierfür die Darlegungslast.  

• Auch geringe Mengen, die an den Verbraucher möglicherweise oder tatsächlich abge-

geben wurden, erfüllen das Tatbestandsmerkmal.  

• Das Tatbestandsmerkmal liegt nicht vor, wenn das Produkt zwar in Verkehr gebracht 

wurde (z.B. an Zentralläger), jedoch noch nicht im Zugriff der Verbraucher ist.  

d. Effektive und genaue Information der Verbraucher 

• Der Lebensmittelunternehmer muss die Verbraucher gemäß Art. 19 Abs. 1 S. 2 VO 

(EG) Nr. 178/2002 „effektiv und genau“ informieren. Das bedeutet, dass alle potentiell 

betroffenen Verbraucher unverzüglich die notwendigen Informationen erhalten sollen.  

• Eine effektive und genaue Unterrichtung der Verbraucher setzt in der Regel voraus, 

dass der Lebensmittelunternehmer eine Pressemitteilung veröffentlicht und den Ab-

nehmern einen Aushang zur Verfügung stellt. Pressemitteilung und Aushang müssen 

alle für die Verbraucher wichtigen Informationen enthalten. Zu den erforderlichen Be-

standteilen von Pressemitteilung und Aushang gehören eine genaue Beschreibung 

und ein Farbfoto des Lebensmittels, Informationen zu den Vertriebswegen, Informatio-

nen zur von dem Lebensmittel ausgehenden Gefahr sowie den möglichen Auswirkun-

gen bei Verzehr des Lebensmittels (vgl. Anlage 1). Hierfür sollen die Textbausteine des 

Robert-Koch-Instituts verwendet werden (vgl. Anlage 2). Soweit kein Textbaustein des 

RKI vorliegt, sind die möglichen Auswirkungen der Gefahr zu beschreiben. 



 

6 

 

• Die Pressemitteilung ist vom Lebensmittelunternehmer an die im Vertriebsgebiet des 

Lebensmittels relevanten Medien (Zeitungen, TV, Hörfunk) sowie Nachrichtenagentu-

ren (z. B. dpa) zu versenden.  

• Die veröffentlichte Pressemitteilung sowie ein Übermittlungsnachweis an die Medien 

sind den betroffenen Behörden unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Die Pressemit-

teilung wird in der Regel unverzüglich auf www.lebensmittelwarnung.de eingestellt. 

• Sofern der Lebensmittelunternehmer über regelmäßig genutzte Kanäle an die Verbrau-

cher herantritt (z. B. Homepage, Newsletter, Social Media), sind diese Informationen 

grundsätzlich auch über diese Kanäle zu verbreiten. Bezüglich des Inhalts gilt das zum 

Mindestinhalt der Pressemitteilung Ausgeführte entsprechend. Die Darstellung muss 

an einer für die Verbraucher gut wahrnehmbaren Stelle erfolgen.  

e. „wenn andere Maßnahmen zur Erzielung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus 

nicht ausreichen“ 

Eine Information der Öffentlichkeit ist dem Wortlaut des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 

Nr. 178/2002 zu Folge nicht erforderlich, wenn andere Maßnahmen zur Erzielung eines 

hohen Gesundheitsschutzniveaus ausreichen. Beispielhaft soll auf zwei Fallkonstellatio-

nen näher eingegangen werden:  

 

• Gaststätten:  

Bei einem Vor-Ort-Verzehr genügt in der Regel eine Rücknahme, um die Gefahrenlage 

für die Zukunft zu beseitigen.  

• Cash&Carry-Märkte (Selbstbedienungsgroßmärkte), Fernabsatz (Internethandel):  

Eine Information der Öffentlichkeit kann im Einzelfall entbehrlich sein, wenn ausnahms-

los alle Abnehmer namentlich bekannt sind und unverzüglich über die Rücknahme in-

formiert werden können. Die Darlegungslast hierfür trägt der Lebensmittelunternehmer. 

Hierzu stellt der Lebensmittelunternehmer der zuständigen Behörde die Rückverfolg-

barkeitsdaten und Nachweise der Abnehmerinformation zur Verfügung. In Zweifelsfäl-

len ist eine Information der Öffentlichkeit erforderlich.  

f. Sonderfall: Abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) / Verbrauchsdatum 

Eine Information der Öffentlichkeit ist auch nach Ablauf von Haltbarkeitsfristen (MHD / 

Verbrauchsdatum) erforderlich, solange eine Gefährdung der Gesundheit von Verbrau-

chern durch das betroffene Lebensmittel unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles (z.B. Art des Lebensmittels, Art der Gefahr, Dauer der Überschreitung der Halt-

barkeitsfristen, Erkennbarkeit von Beschaffenheitsabweichungen für die Verbraucher, 

Verzehrs- und Lagerungsgewohnheiten, Hinweise auf Verbraucherbeschwerden, Inkuba-

tionszeiten bei mikrobiell bedingten Gesundheitsgefahren) weiterhin zu erwarten ist. 

3. Auslegung des Art. 19 Abs. 2 VO (EG) Nr. 178/2002 

• Der Einzelhandel trägt gemäß Art. 19 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur 

Lebensmittelsicherheit dadurch bei, dass er u. a. an den Maßnahmen der Erzeuger, 

Verarbeiter, Hersteller und/oder der zuständigen Behörde mitarbeitet.  

• Diese „Mitarbeit“ umfasst u.a. die Pflicht des vom Rückruf konkret betroffenen Einzel-

handels, Aushänge zu Rückrufen von Lieferanten in seinen Filialen anzubringen und 

die Ware aus dem Verkauf zu nehmen.  

http://www.lebensmittelwarnung.de/
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• Der Aushang hat an einer für die Kunden gut sichtbaren Stelle (z.B. am Regal oder im 

Wartebereich der Kassen) und in einer gut wahrnehmbaren Gestaltung zu erfolgen.  

• Der Aushang hat die wesentlichen Bestandteile der Information der Öffentlichkeit zu 

enthalten (Name des Produkts, Farbfoto, Nettofüllmenge, Charge/Losnummer, 

MHD/Verbrauchsdatum, ggf. Identitätskennzeichen, sonstige aus Verbrauchersicht 

zweckdienliche Identifikationsangaben, genauer Grund für den Rückruf, genaue An-

gabe möglicher Folgen eines Verzehrs des gesundheitsgefährdenden Lebensmittels; 

vgl. Anlage 1).  

• Die Dauer des Aushangs beträgt in der Regel mindestens zwei Wochen (siehe Ziff. 2 

Buchst. f.). 
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Anlage 1 - Muster Pressemitteilung/Aushang Lebensmittelunternehmer 

 

[Briefkopf mit Logo des Unternehmens] 

Ort, Datum 

[Name des Unternehmens] ruft [Name des Produkts] zurück 

Aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr ruft [Name des Unternehmens] den Artikel [Name 

des Produkts, Nettofüllmenge, Charge/Losnummer, MHD/Verbrauchsdatum, ggf. Identitäts-

kennzeichen, sonstige aus Verbrauchersicht zweckdienliche Identifikationsangaben] zurück. 

[Einfügung eines farbigen Produktfotos] 

[Nähere Beschreibung der Vertriebswege, z. B. anhand einzelner Landkreise/Regierungsbe-

zirke, Bundesländer, „bundesweit“, sonstige aus Verbrauchersicht zweckdienliche Vertriebs-

angaben wie Nennung bestimmter Einzelhandelsketten] 

Beispiel: Der Artikel wurde bundesweit über Filialen der Handelskette xy verkauft. 

[Angabe des genauen Grundes für den Rückruf, z. B. Salmonellen/Listeria monocytogenes, 

Glassplitter, nicht gekennzeichnetes Allergen Haselnuss] 

Beispiel: Bei dem Artikel wurden Salmonellen festgestellt. 

[Genaue Angabe möglicher Folgen eines Verzehrs des gesundheitsgefährdenden Lebensmit-

tels. Bei mikrobieller Verunreinigung sind für die Keime soweit vorhanden die Textbausteine 

des RKI1 zu verwenden. Wenn das RKI namentlich erwähnt wird, müssen die Textbausteine 

unverändert verwendet werden. Soweit kein Textbaustein des RKI vorliegt, sind die möglichen 

Auswirkungen der Erkrankung zu beschreiben. Allgemeine Angaben wie z.B. „entspricht nicht 

unseren Qualitätskriterien“ sind nicht ausreichend.] 

Beispiel: Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit 

Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwer-

den klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, 

Kleinkinder, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem 

können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel geges-

sen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsu-

chen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeu-

gend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll. 

[Empfehlenswerte Ergänzung: Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, kön-

nen diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren 

Einkaufsstätten zurückgeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundenservice 

unter der Hotline Nr. xxx, erreichbar von .. bis..., oder auf unserer Homepage unter www……] 

[Anschrift, Kontaktdaten des Unternehmens] 

 
1 Vgl. Anlage 2 



 

9 

 

Anlage 2 - Textvorschläge des Robert Koch-Instituts 
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